
 
 

Stadt Gerlingen 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung) 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fas-
sung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ff., ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), in Verbindung mit den §§ 2, 8 
Abs. 2, 11 und 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. S. 206) zuletzt geändert durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249)  hat der Gemeinderat 
der Stadt Gerlingen in seiner Sitzung am 11. Dezember 2024 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) beschlossen: 
 
 

Artikel 1  
 
§ 41 wird wie folgt geändert:  

 
§ 41 Verbrauchsgebühren 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 42) berech-

net. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,58 €. 
 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwen-

det, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,58 €. 
 
 
 

Artikel 2  
 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt! Gerlingen, den 13.12.2024 
 
 
 
 
Dirk Oestringer 
Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 Satz 4 Gemeindeordnung (GemO): 
 
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung – sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-



setzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss inner-
halb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 
Abs. 1 GemO beanstandet hat – von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll schriftlich oder elektro-
nisch gegenüber der Stadt Gerlingen geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlich-
keit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
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